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Mehrfachrisiko-Berufsversicherung  
Informationsdokument über das Versicherungsprodukt

Versicherungsgesellschaft AXA Assurances Luxembourg S. A., zugelassen in Luxemburg TeamUp MR Pro

Haftungsausschluss: Das vorliegende Dokument dient lediglich einer Zusammenfassung der wichtigsten Garantien und Ausschlüsse des betreffenden 
Versicherungsprodukts und ist nicht auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Sämtliche vorvertraglichen und vertraglichen Informationen 
über das Versicherungsprodukt sind in den Versicherungsunterlagen zum jeweiligen Produkt enthalten. 

Um was für eine Versicherung geht es?
Mit dem Versicherungsprodukt „Mehrfachrisiko-Berufsversicherung“ können Güter (Gebäude, Material, Waren) gegen 
unterschiedliche Risiken (Brand, Sturm, Diebstahl usw.) abgesichert, durch eine Versicherung von Betriebsausfällen,  
der Betriebshaftpflicht, der Haftpflicht nach Lieferung von Waren, der Berufshaftpflicht oder der mit dem Internet verbundenen Risiken 
einer Rufschädigung die Weiterführung der Aktivitäten garantiert und die Mitarbeiter für den Fall des Todes oder einer Invalidität 
infolge eines Unfalls abgesichert werden. 

  Was ist versichert?

Grundversicherungsschutz

✔  Feuer und ähnliche Risiken

✔ Anschläge, Arbeitskonflikte

✔ Auswirkungen von Strom

✔ Schäden durch Wasser und Mineralöl

✔ Sturm, Hagel und Schnee- oder Eislast

✔ Glasbruch

✔ Gebäudehaftpflicht 

Untrennbar mit dem Grundversicherungsschutz 
verbundener optionaler Versicherungsschutz: 

Auftauen von Waren in einer Tiefkühltruhe oder einer 
Kühlkammer, Niederschlag und Überschwemmungen (für 
Gebäude, die sich nicht in einem Überschwemmungsgebiet 
befinden), Erdbeben, indirekte Verluste, Diebstahl und 
Vandalismus, Betriebsausfälle

Unabhängig vom Grundversicherungsschutz möglicher 
Versicherungsschutz:

 - Auf eigene Rechnung beförderte Waren

 -  Alle Risiken in Bezug auf Informatik-, Büro- und 
elektronische Arbeitsgeräte

 -  Haftpflicht (Betriebshaftpflicht, Haftpflicht nach 
Lieferung von Waren, Berufshaftpflicht für Gesundheits- 
und Immobilienberufe), Rechtsschutz und e-Reputation

 -  Unfälle der Mitarbeiter des Unternehmens

Haftungsausschluss: Garantieobergrenzen, Einschränkungen 
und Selbstbeteiligungen finden sich ggf. in den 
Versicherungsbedingungen bzw. den Persönlichen Bedingungen.

  Was ist nicht versichert?

✘  Schäden durch Vorsatz oder Arglist des Versicherten oder 
mit seiner Mittäterschaft

✘  Schäden infolge eines Krieges oder ähnlicher Umstände 
sowie eines bakteriologischen oder chemischen Angriffs 

✘   Schäden durch das Vorhandensein oder die Verbreitung 
von Asbest, Asbestfasern oder asbesthaltigen Produkten, 
sofern diese Schäden auf den gesundheitsschädlichen 
Eigenschaften von Asbest beruhen

✘  Cyber-Risiken und Verlust von Computerdaten infolge 
dieser Risiken

Haftungsausschluss: Diese Liste ist nicht erschöpfend.

   
  Was ist von der Deckung ausgeschlossen? 

!  Schäden infolge einer groben Fahrlässigkeit des 
Versicherten; unter grober Fahrlässigkeit ist zu verstehen: 

 -  sich wiederholende Schäden desselben Ursprungs 
und mit demselben Grund in Ermangelung von 
Vorsichtsmaßnahmen

 -  Verstöße gegen Vorsichts- oder Sicherheitsregeln, 
Gesetze, Vorschriften oder Gepflogenheiten,  
die dergestalt sind, dass die schädlichen Folgen  
des Verstoßes vorhersehbar waren

Haftungsausschluss: Diese Liste ist nicht erschöpfend.  
Weitere Informationen sind in den Vertragsunterlagen zum 
jeweiligen Produkt enthalten.
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  Wo bin ich versichert?

✔ Garantien in Bezug auf das Gebäude und/oder seinen Inhalt: an der Risikoanschrift

✔  Bestimmte Erweiterungen, z. B. für Handelsmessen oder Ausstellungen, für Betriebsfeiern genutzte Räume, Garantie für  
auf eigene Rechnung beförderte Waren und Garantie für die Haftpflicht nach Lieferung von Waren (Liste nicht vollständig):  
in Luxemburg oder ggf. in anderen europäischen Ländern

✔  Garantie für die Betriebshaftpflicht (beim Versicherungsschutz für ausgeführte Arbeiten ist ein entsprechender Vermerk in 
den Persönlichen Bedingungen erforderlich, ansonsten gilt er nur in Europa), Garantie für mobile Informatik-, Büro- und 
elektronische Arbeitsgeräte, sofern in den Persönlichen Bedingungen vermerkt (Liste nicht vollständig): weltweit

  Welche Pflichten habe ich?

–   Bei Vertragsunterzeichnung: präzise Angabe aller Umstände und Tatsachen, die eine Risikoeinschätzung ermöglichen

–   Während der Vertragslaufzeit: Meldung neuer Umstände oder von Veränderungen von Umständen, die zu einer spürbaren und 
dauerhaften Erschwerung des versicherten Risikos führen können

–   Zahlung der Prämien

–   Im Schadensfall:
 -  Ergreifung aller angemessenen Maßnahmen zur Vorbeugung und Minderung der Schadensfolgen
 -  Meldung des Schadensfalls an die Gesellschaft unverzüglich nach der Kenntnisnahme durch den Versicherten, spätestens 

jedoch innerhalb von acht Tagen. Bei Diebstahl, Auftauen, Anschlägen oder Arbeitskonflikten verkürzt sich diese Frist auf  
24 Stunden. Bei der Garantie „Unfälle von Mitarbeitern“ ist der Meldung ein ärztliches Attest beizufügen

 -  Unverzügliche Übermittlung aller sachdienlichen Auskünfte an die Versicherung und Beantwortung aller Fragen zur Ermittlung 
der Umstände und zur Feststellung des Schadensumfangs

  Wann und wie muss ich Zahlungen leisten?

Die Prämie ist jährlich zu zahlen. Sie erhalten eine entsprechende Zahlungsaufforderung. Unter bestimmten Umständen und ggf. 
gegen zusätzliche Kosten ist eine Teilzahlung möglich.

  Wann beginnt der Versicherungsschutz und wann endet er?

Das Anfangsdatum der Versicherung und die Laufzeit sind in den Persönlichen Bedingungen des Vertrags angegeben.  
Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und wird stillschweigend verlängert. 

  Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Wenn Sie den Vertrag kündigen möchten, ist dies spätestens 30 Tage vor dem Fälligkeitsdatum der jährlichen Prämie 
oder ersatzweise 30 Tage vor dem Jahrestag des Inkrafttretens des Vertrags mitzuteilen. Die Kündigung des Vertrags 
kann per Einschreiben, Zustellung durch den Gerichtsvollzieher oder Aushändigung eines Kündigungsschreibens an die 
Versicherungsgesellschaft gegen Empfangsbestätigung erfolgen.

Re
f. 

: I
PI

D_
Te

am
U

p 
M

R 
Pr

o_
W

03
_1

8D
E


